
sondere auf die im Abs* 1 Ziff* 1 bis 3 genannten gesell
schaftlichen Teilbereiche der sozialistischen Staatsmacht 
zu beziehen* Die Täter erkennen bei ihrer bewußten Ent
scheidung zur Tat, daß einzelne gesellschaftliche Teilberei
che der Arbeiter-und-Bauern-Macht angegriffen werden und 
entscheiden sioh wegen dieser mit ihrer Tat beabsichtigten 
Folgen zur Handlung» Die Handlungen des Täters sind demzu
folge generell staatsfeindlich motiviert, wobei zu beachten 
ist, daß das Motivationsgefüge der Täter unterschiedlich 
strukturiert sein kann. Bei einer Anzahl von Tätern, insbe
sondere auch ausländischen Tertretern von Wirtschaftsunter
nehmen, ist oftmals typisch, daß mit den staatsfeindlichen 
Zielen der Schädigung der sozialistischen Staats- oder Ge
sellschaftsordnung der DDR zugleich auoh Ziele der persön
lichen Bereicherung bzw* Erlangung ökonomischer Vorteile 
im Konkurrenzkampf verbunden sind. In derartigen Fällen 
ist die subjektive Seite der Sabotage gegeben.
Bei Tätern, die im Aufträge imperialistischer Geheimdienste, 
feindlicher Organisationen oder feindlicher Stellen oder 
auch im Aufträge von reaktionären Vertretern kapitalisti
scher Wirtsohaftsunternehmen in Kenntnis ihrer Zielstellun
gen Qdie DDR zu schädigen oder zu liquidieren) an der 
Durchführung von Sabotageakten teilnehmen, sind die vom 
Tatbestand gestellten Anforderungen an das Verschulden gege
ben* Diese Täter - ganz gleich, aus welchen Erwägungen, 
Motiven und Zielen heraus — stellen sich bewußt in den 
Dienst feindlicher Kräfte und treffen eine ihnen bewußte 
Entscheidung gegen die Arbeiter-und-Bauern-Macht, entgegen 
ihren Möglichkeiten, sioh gesellschaftsgemäß zu verhalten. 
Diese Entscheidung zur Tat beinhaltet die staatsfeindliche 
Zielstellung des Täters, die sozialistische Staats- oder 
Gesellschaftsordnung der DDR zu schädigen.
Besondere Anforderungen an das Subjekt als SchuldvorausSet
zung werden im § 104 StGB nicht gestellt* Täter eines Sa
bo tag everb re che ns kann grundsätzlich jede Person sein, und 
zwar sowohl ein Staatsbürger der DDR als auoh ein Bürger
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